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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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97 Satzung über eine Verlängerung der Veränderungs-
sperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-
Porz-Gremberghoven 
– Arbeitstitel: Eisenbahnersiedlung – 
vom 24. April 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 4. April 2019 
aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Absatz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung – in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) – in der bei Erlass dieser 
Satzung geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre für einen Teilbe-
reich der Ortslage in Köln-Porz-Gremberghoven – Arbeitstitel: 
Eisenbahnersiedlung – vom 13.04.2017 (Amtsblatt der Stadt 
Köln vom 10.05.2017) für das Gebiet betreffend die Häuser 
beidseitig der Hohenstaufenstraße nordwärts der Häuser Ho-
henstaufenstraße 64 und 33, die Bebauung entlang des Bahn-
hofplatzes, der Rather Straße, einschließlich des Talweges, 
der Heilig-Geist-Straße bis zu den Grundstücken Heilig-Geist-
Straße 23 und 5, die Bebauung am Langobardenplatz sowie 
des Frankenplatzes unter abschließender Einbeziehung der 
Wohngebäude Frankenplatz 11 und 16 in Köln-Porz-Grem-
berghoven wird um ein Jahr verlängert.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald 
und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlos-
sen ist, spätestens jedoch mit dem Ablauf des 09.05.2020.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
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lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“

Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach 
§§ 215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 
bis 3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „(1) Unbeachtlich werden
	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:
	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berühr-
ten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Num-
mer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 so-
wie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei 
ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschrif-
ten einzelne Personen, Behörden oder sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, 
die entsprechenden Belange jedoch unerheblich wa-
ren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden 
sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt 
haben, oder der Hinweis nach §  3 Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 
2 und § 13a Absatz 2 Nummer 1) gefehlt hat, oder bei 
Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe dar-
über, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, 
unterlassen wurde, oder bei Anwendung des §  4a 
Absatz 3 Satz 4 oder des § 13 ( auch in Verbindung 
mit § 13a Absatz 2 Nummer 1) die Voraussetzungen 
für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vor-
schriften verkannt worden sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-

satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:
 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 

unbeachtlich, wenn
 1.  die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-

digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

 2.  § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

 3.  der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-
gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes herausstellt;

 4.  im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
 (3) 
 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

 d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 24. April 2019 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker
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98 Öffentliche Auslegung des Planfeststellungs-
beschlusses für das Bauvorhaben „8. Planänderung 
PFA 13 NBS Köln-Rhein/Main“, Bau-km 5,450–8,200 
der Strecke NBS Köln-Rhein/Main in der Stadt Köln

Bekanntmachung

Planfeststellung für das Bauvorhaben „8. Planänderung PFA 
13 NBS Köln-Rhein/Main“, Bau-km 5,450–8,200 der Strecke 
NBS Köln-Rhein/Main in der Stadt Köln.

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes, 
Außenstelle Köln, vom 01.03.2019, Az. 641pä/001-2016#001, 
liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes (ein-
schließlich der Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 
13.05.2019 bis 27.05.2019 (einschließlich)

bei der Stadtverwaltung Köln, Bauverwaltungsamt, Stadt-
haus, Westgebäude, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 14C46

montags und donnerstags:� 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
dienstags:� 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
mittwochs und freitags:� 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus.

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan 
können auch nach vorheriger Terminvereinbarung beim Ei-
senbahn-Bundesamt, Außenstelle Köln, Werkstattstraße 102, 
50733 Köln, eingesehen werden.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wo-
chen gilt der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die kei-
ne persönliche Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 
Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz).

Köln, den 25.04.2019 
Die Oberbürgermeisterin 
Bauverwaltungsamt 
Im Auftrag 
Rolf Stamm 
Stellvertretender Amtsleiter

99 Öffentliche Auslegung des Genehmigungsbeschei-
des gemäß § 6 Abs. 5 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
i. V. m. § 74 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) zur 
Errichtung und zum Betrieb eines Hubschrauber-
Sonderlandeplatzes (HSLP) auf dem Dach des 
Herzzentrums der Uniklinik Köln (Gebäude 40) an 
der Kerpener Straße 62 in 50937 Köln

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Düsseldorf, Am Bon-
neshof 35, 40474 Düsseldorf, wird Folgendes bekannt ge-
macht:

BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF
Dezernat 26 Luftfahrtbehörde

– Az.: 26.01.01.03-59-05-HSLP Köln Uniklinik 2 –

Genehmigung
zur Errichtung und zum Betrieb

eines Hubschrauber-Sonderlandeplatzes (HSLP)
auf dem Dach des Herzzentrums der Uniklinik Köln  

(Gebäude 40)
an der Kerpener Straße 62 in 50937 Köln

Auslegung des Genehmigungsbescheides gemäß §  6 
Abs. 5 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) i. V. m. § 74 Abs. 4 Ver-
waltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (VwVfG NRW)

Nach Durchführung des luftrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens habe ich mit Bescheid vom 04.04.2019 der Uniklinik in 
Köln die beantragte Genehmigung zur Anlage und zum Betrieb 
eines Sonderlandeplatzes auf dem dortigen Klinikgebäude 40 
(Dachlandeplatz in 27 m Höhe über Grund) gemäß § 6 Luft-
verkehrsgesetz (LuftVG) i. V. m. §§ 49 ff. Luftverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (LuftVZO) unter Auflagen erteilt.

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides nebst 
Rechtsbehelfsbelehrung liegt für 2 Wochen in der Zeit

vom 13.05.2019 bis zum 27.05.2019 (einschließlich)

während der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Köln, 
Bauverwaltungsamt, Stadthaus, Westgebäude, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln, Zimmer 14C46

montags und donnerstags� 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
dienstags� 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
mittwochs und freitags� 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

aus und kann dort eingesehen werden.

Gleichzeitig liegt auch eine Ausfertigung der zugrunde liegen-
den Antragsunterlagen aus.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegen-
über möglichen Betroffenen als zugestellt.

Im Auftrag 
gez. Schriever

Köln, den 30.04.2019 
Die Oberbürgermeisterin 
Bauverwaltungsamt 
Im Auftrag 
Rolf Stamm 
Stellvertretender Amtsleiter
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100 Öffentliche Auslegung des Planfeststellungs-
beschlusses für das Bauvorhaben:  
Bauliche Änderung von 3 Eisenbahnüberführungen 
(EÜ) über die Deutz-Mülheimer Straße mit Spur-
planänderung, Bahn-km 0,367 der Strecke 2651 
Köln-Deutz –  Gießen in der Stadt Köln

Bekanntmachung

Planfeststellung für das Bauvorhaben
Köln: Bauliche Änderung von 3 EÜ über die Deutz-Mülheimer 
Straße mit Spurplanänderung
Bahn-km 0,367 der Strecke 2651 Köln-Deutz – Gießen in der 
Stadt Köln

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes, 
Außenstelle Köln, vom 22.03.2019, Az. 641pa/012-2017#003, 
liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes (ein-
schließlich der Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 
13.05.2019 bis 27.05.2019 (einschließlich)

bei der Stadtverwaltung Köln, Bauverwaltungsamt, Stadt-
haus, Westgebäude, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 14C46

montags und donnerstags:� 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
dienstags:� 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
mittwochs und freitags:� 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus.

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan 
können auch nach vorheriger Terminvereinbarung beim Ei-
senbahn-Bundesamt, Außenstelle Köln, Werkstattstraße 102, 
50733 Köln, eingesehen werden.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wo-
chen gilt der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die kei-
ne persönliche Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 
Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz).

Köln, den 25.04.2019 
Die Oberbürgermeisterin 
Bauverwaltungsamt 
Im Auftrag 
Rolf Stamm 
Stellvertretender Amtsleiter

101 Öffentliche Bekanntmachung 
Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 29.03.2019 
Dezernat 33 Zeughausstraße 2–10 
– Ländliche Entwicklung,  
Bodenordnung – Tel.: 0221/147 – 2033 
Flurbereinigung Meschenich 
Az.: 33.1 – 5 19 01 –

B e s c h l u s s

1. Für Teile der Städte Köln, Hürth und Brühl wird aus Anlass 
der Inanspruchnahme von ländlichen Grundstücken in großem 
Umfang für den Neubau der B 51n – Ortsumgehung Mesche-

nich – gemäß § 4 in Verbindung mit den §§ 87–89 des Flurbe-
reinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 
(BGBl. I S. 2794), die

Flurbereinigung Meschenich

angeordnet.
Das Flurbereinigungsgebiet wird für die nachstehend aufge-
führten Grundstücke festgestellt:

Regierungsbezirk Köln
Rhein-Erft-Kreis

Stadt Brühl
Gemarkung Vochem
Flur 2 Nrn.	� 5682, 5683, 5686, 5687, 5688, 5692, 5693, 5694, 

5695, 5736, 5741, 5750, 5755, 5794, 5795, 5796, 
5797, 5815, 5835, 5836, 5838, 5842, 5843, 5846, 
5847, 5849, 5850, 6297, 6298, 6299, 6300, 6304, 
6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 
6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 
6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 
6329, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 7064, 7065, 
7066, 7067, 7068, 7069

Flur 3 Nrn.	� 481/21, 482/22, 483/22, 484/22, 485/23, 486/142, 
525, 539, 540, 541, 542, 543, 546, 547, 552, 553, 
558, 564, 566, 567, 569, 576, 577, 578, 579, 582, 
583, 584, 585, 592, 603, 610, 611, 617, 618, 619, 
624, 625, 626, 627, 628, 631, 634, 635, 642, 643, 
646, 647, 678, 691, 692, 701, 702, 703, 704, 705, 
706, 707, 708, 709, 710, 711, 714, 715, 732, 733, 
734, 735, 796, 797, 798, 911, 912, 913, 914, 915, 
916, 917, 918

Stadt Hürth
Gemarkung Fischenich
Flur 1 Nrn.	� 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 41, 
42, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 57/23, 58, 58/23, 59, 59/17, 60, 
60/17, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Flur 4 Nrn.	� 141/1, 141/2, 144, 146, 178, 180, 183, 185, 186/1, 
187, 188, 194, 195, 197, 200, 201, 202, 204, 
440/143, 442/147, 497/196, 498/196, 537/203, 
538/203, 559/190, 636/143, 637/184, 638/184, 
649/145, 650/145, 656/189, 680/182, 696/181, 
697/181, 711/143, 712/189, 713/189, 753/186, 
754/186, 861/198, 862/199, 953/190, 954/190, 
1040/141, 1041/141, 1084/142, 1085/142, 
1086/142, 1087/142, 1088/142, 1089/142, 
1090/142, 1091/142, 1092/142, 1093/142, 
1094/142, 1095/142, 1096/142, 1097/142, 
1099/142, 1169/177, 1170/177, 1171/177, 
1172/177, 1173/177, 1174/177, 1175/177, 
1176/177, 1177/177, 1258/141, 1259/141, 
1401/176, 1402/176, 1548/177, 1564/176, 
1714/192, 1715/192, 1716/193, 1717/193, 
1718/193, 1719/193, 1790/177, 1793/179, 
1796/179, 2002/142, 2064/193, 2065/193, 2084, 
2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 
2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2225, 2226, 2227, 
2228, 2229, 2230, 2281, 2331, 2333, 2334, 2335, 
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2336, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 
2723, 2724

Flur 6 Nrn. 48, 49, 50, 56, 57, 60, 63, 67, 68, 69/70, 74, 75,  
117, 118, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 166/101, 
174/59, 179/72, 185/74, 186/77, 188/77, 196/125, 
197/126, 210/95, 228/46, 246/47, 247/47, 
298/96, 299/96, 300/96, 390/77, 391/77, 410/92, 
412/129, 413/129, 433/95, 434/95, 446/76, 
447/76, 448/76, 614/27, 615/27, 616/27, 617/27, 
637/129, 638/129, 688/113, 705/103, 706/103, 
707/103, 716/103, 717/103, 720/103, 721/103, 
1002/104, 1003/104, 1006/115, 1007/115,
1008/115, 1009/115, 1010/115, 1011/115,
1013/119, 1014/119, 1017/119, 1022/58,
1023/59, 1236/96, 1237/96, 1238/112, 1241/112, 
1270/111, 1290/104, 1291/104, 1292/104,
1293/104, 1296/62, 1297/62, 1302/129, 1576, 
1577, 1604, 1605, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 
1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1686, 1688, 
1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1699, 1701, 1702, 
1709, 1711, 1715, 1716, 1731, 1733, 1784, 1785, 
1795, 1796, 1825, 1826, 1833, 1835, 1836, 1837, 
1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 
1846, 1847, 1848, 1883, 1889, 1890, 1892, 1893, 
1930, 1984, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 
2049, 2050, 2051, 2053, 2054, 2057, 2060, 2061, 
2062, 2063, 2076, 2077, 2082, 2083, 2084, 2085, 
2086, 2087, 2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 
2204, 2205, 2206, 2207, 2209, 2210, 2211, 2212, 
2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 
2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 
2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 
2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2245, 2246, 
2247, 2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 
2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 
2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 
2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 
2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 
2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 
2296, 2297, 2298, 2299, 2301, 2302, 2303, 2304, 
2307, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 
2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2482, 2483, 2484, 
2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 
2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 
2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 
2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 
2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 
2525, 2526, 2527, 2528, 2640, 2641, 2684, 2685

Kreisfreie Stadt Köln
Gemarkung Meschenich
Flur 49 Nrn. 21,  40, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 

118, 168, 169, 170, 178

Flur 50 Nrn. 4, 56, 57, 58, 71, 134, 465, 466, 467, 469, 470,  
477, 623, 624, 626, 634, 635

Flur 53 Nrn. 9, 10

Flur 54 Nrn. 22/1, 35, 36, 37, 55, 66, 67, 67/39, 68, 68/40, 69,  
80, 81, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112

Flur 55 Nrn. 21, 39, 43, 44, 45, 87, 89, 90, 92, 94, 97, 109, 119,  
132, 133, 134, 135, 136

 
 
 

 

Flur 56 Nrn. 7, 31, 32, 34, 50/4, 63, 103, 164, 165, 421, 423,  
457, 477, 507, 536, 548

Flur 57 Nrn. 132, 134, 136

Flur 58 Nrn. 1, 2, 3, 5, 6, 16, 20/4, 21/4, 22/4, 37, 38 

2. Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von rd. 263 ha 
und ist auf der Gebietskarte dargestellt, die Anlage dieses Be-
schlusses ist.

3. Der Flurbereinigungsbeschluss mit Gründen und Gebiets-
karte liegt zur Einsichtnahme für die Beteiligten einen Monat 
lang während der Besuchszeiten aus bei der

a) Stadtverwaltung Köln, Stadtplanungsamt/ 
Stadthaus West, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 
Zimmer 09.A 04,

b) Stadtverwaltung Hürth, Friedrich-Ebert-Straße 40, 
50354 Hürth, 4. OG, Zimmer 406,

c) Stadtverwaltung Brühl, Fachbereich Bauen und Um-
welt, Uhlstraße 3, 50321 Brühl,  
Zimmer A123,

d) Stadtverwaltung Bergisch Gladbach, Wilhelm-Wage-
ner-Platz, 51429 Bergisch Gladbach, Zimmer 107

e) Stadtverwaltung Bornheim, Stadtplanungs- und 
Liegenschaftsamt, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, 
Zimmer 407,

f) Stadtverwaltung Dormagen, Mathias-Giesen-Str. 11, 
41540 Dormagen, Zimmer 0.26 (Erdgeschoss),

g) Stadtverwaltung Erftstadt, Holzdamm 10, 50374 Erft-
stadt, Zimmer 420,

h) Stadtverwaltung Frechen, Johann-Schmitz-Platz 1 – 
3, 50226 Frechen, Zimmer 306,

i) Stadtverwaltung Kolpingstadt Kerpen, Jahnplatz 1, 
50171 Kerpen, Zimmer 236,

j) Stadtverwaltung Leverkusen, Dezernat V – Planen 
und Bauen, Elberfelder Haus,  
Hauptstr. 101, 51373 Leverkusen, im Eingangsbereich,

k) Stadtverwaltung Monheim, Bereich Stadtplanung 
und Bauaufsicht, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am 
Rhein, II. OG, zwischen Zimmer 219 und 220,

l) Stadt Niederkassel, Rathausstr. 19, 53859 Niederkas-
sel, Zimmer 018 a, 

m) Stadtverwaltung Pulheim, Alte Kölner Str. 26, 50259 
Pulheim, 2. OG, Zimmer 2.11,

n) Stadtverwaltung Rösrath, Hauptstr. 229, 51503 Rös-
rath, Zimmer 215,

o) Stadtverwaltung Troisdorf, Kölner Str. 176, 53840 
Troisdorf, 3. OG, Gebäudeteil C,  
Zimmer 324,

p) Stadtverwaltung Wesseling, Alfons-Müller-Platz, 
50389 Wesseling, 3. Etage, Zimmer 314,

q) Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Str. 29, 
53919 Weilerswist, Zimmer 112,

r) bei der Bezirksregierung Köln, Dienstgebäude Blu-
menthalstr. 33, 50670 Köln, Zimmer 377.

Die Monatsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung dieses Beschlusses. 

4. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbe-
reinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (§ 10 Nr. 1 FlurbG) 
bilden die
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Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Meschenich
mit dem Sitz in Meschenich.

Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG). 

5. Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, 
sind nach §  14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung unter 
Angabe des Aktenzeichens 33.1 – 5 19 01 – bei der Bezirksre-
gierung Köln, 50606 Köln, anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche 
Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten so-
wie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstü-
cken beschränken. Auf Verlangen der Bezirksregierung Köln 
hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behör-
de zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist ange-
meldet oder nachgewiesen, so kann die Bezirksregierung Köln 
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 
Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 
Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetre-
tenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der 
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird.

6. Von der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses 
an gelten folgende Einschränkungen, die bis zur Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes wirksam sind:

6.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung der Bezirksregierung Köln nur Änderungen vorgenom-
men werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb 
gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

6.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterras-
sen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Be-
zirksregierung Köln errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

6.3 Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit 
landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit 
Zustimmung der Bezirksregierung Köln beseitigt werden (§ 34 
Abs. 1 Nr. 3 FlurbG).

6.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der 
Bezirksregierung Köln (§ 85 Nr. 5 FlurbG).
Sind entgegen den Anordnungen zu 6.1 und 6.2 Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, 
so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt 
bleiben. Die Bezirksregierung Köln kann den früheren Zustand 
gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der 
Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).

Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu 6.3 vorgenommen 
worden, so muss die Bezirksregierung Köln Ersatzpflanzungen 
auf Kosten der Beteiligten anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).

Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 6.4 vorge-
nommen worden, so kann die Bezirksregierung Köln anord-
nen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte 
oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstauf-
sichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen 
hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG).

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu 6.2 bis 6.4 
dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können 
mit einer Geldbuße bis zu 1.000,-- 2 für den einzelnen Fall ge-
ahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19.02.1987 
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2018 
(BGBl. I S. 2571). Unter Umständen kann auch eine höhere 
Geldbuße auferlegt werden (§  17 Abs. 4 OWiG). Außerdem 
können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).

Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben 
unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats nach seiner öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln
oder zur Niederschrift bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Blumenthalstraße 33, 

50670 Köln
unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elekt-
ronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden. 
Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevari-
ante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-
Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brk-nrw.de-mail.de. 

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt 
werden sollte, würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber 
zugerechnet werden

Anordnung der sofortigen Vollziehung

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO wird die sofortige Voll-
ziehung des Flurbereinigungsbeschlusses Meschenich ange-
ordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen diesen Be-
schluss keine aufschiebende Wirkung haben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß §  80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- beantragt wer-
den bei dem  

Oberverwaltungsgericht für das  
Land Nordrhein-Westfalen

– 9a Senat (Flurbereinigungsgericht) –
Aegidiikirchplatz 5

48143 Münster
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Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts er-
hoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantworten-
den Personen versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg ge-
mäß §  55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rah-
menbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elek-
tronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung-ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) 
in der derzeit gültigen Fassung.
Hinweise:
–	 Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt 

werden sollte, würde deren Verschulden dem Vollmacht-
geber zugerechnet werden.

–	 Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de 

	 Im Auftrag
(LS)	 gez. Kopka
Ltd. Regierungsvermessungsdirektor

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung mit Gebietskarte wird 
auch auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_
flurbereinigungsverfahren/meschenich/index.html
veröffentlicht.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Flurbereinigungsverfahren finden Sie unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/ab-
teilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.
pdf

102 Bekanntmachung über die Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes Sparkasse Köln-
Bonn am 28. Mai 2019

Am Dienstag, dem 28. Mai 2019 um 18:00 Uhr findet im Saal 
Friedensplatz (5. Obergeschoss) der Sparkasse KölnBonn, 
Friedensplatz 1, 53111 Bonn, eine Sitzung der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn statt.

Tagesordnung

A.	 Öffentliche Sitzung:

	 1.	� Begrüßung, Informationen zum Sitzungsablauf, 
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 
der Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung über die  
Behandlung der Tagesordnungspunkte in öffentlicher 
oder in nicht-öffentlicher Sitzung sowie Anerkennung 
der Tagesordnung

	 2.	� Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung der Verbandsversammlung vom 09. Novem-
ber 2018

	 3.	� Nachwahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates der 
Sparkasse KölnBonn

	 4.	� Wahl der Hauptverwaltungsbeamtin nach §  11 Ab-
satz  3 SpkG NRW (Beanstandungsbeamter, sofern 
die Sitzung nicht von einem Hauptverwaltungsbeam-
ten geleitet wird) sowie des Stellvertreters

	 5.	� Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes der Sparkasse KölnBonn für das Geschäftsjahr 
2018 an die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Sparkasse KölnBonn sowie Beschlussfas-
sung der Zweckverbandsversammlung über die Ent-
lastung der Organe der Sparkasse KölnBonn

	 6.	� Beschlussfassung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Sparkasse KölnBonn auf Vorschlag 
des Verwaltungsrates der Sparkasse KölnBonn über 
die Verwendung des Jahresüberschusses des Ge-
schäftsjahres 2018 der Sparkasse KölnBonn 

	 7.	 Mitteilungen und Anfragen

B.	 Nicht-öffentliche Sitzung

	 8.	� Genehmigung der Niederschrift über die nicht-öffent-
liche Sitzung der Zweckverbandsversammlung vom 
09. November 2018

	
	 9.	 Verschiedenes

Zweckverband Sparkasse KölnBonn

Bonn, den 29. April 2019

gez. Guido Déus	 gez. Henriette Reker
Vorsitzender der	� Vorsteherin des
Verbandsversammlung	 Zweckverbandes

103 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
(Benachrichtigung foodland Cash & Carry GmbH)

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung,02.05.2019, 22.0756230.0019.2.21327200

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 211, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
foodland Cash & Carry GmbH, HS: Achterstr. 29, 50678 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.05.2019 
Im Auftrag
gez. Kampa-Baer 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Andreas Konrad

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des Do-
kumentes:
Mahnung, 2.5.2019, 22.0855809.0016.9.21321500

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 211, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Andreas Konrad HS: Privatweg 9, 06886 Lutherstadt Witten-
berg 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.05.2019 
Im Auftrag
gez. Marizy 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Krzysztof Marek Pusz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 26.04.2019, 22.0829627.0085.3.21332705

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 317, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Krzysztof MarekPusz HS: Suitbertstr. 8, 51067 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 26.04.2019 
Im Auftrag
gez. Freund

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Laura Jacobsen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 29.04.2019, 22.1022017.0006.21333208

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 215, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Laura Jacobsen HS: Richard-Wagner-Str. 42, 50674 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 30.04.2019 
Im Auftrag
gez. Malcherek 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Yasunari Niiro

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zahlungsaufforderung, 30.04.2019, 
22.1203513.0002.4.21323803

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 217, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Yasunari Niiro HS: Decksteiner Str. 23, 50935 Köln 
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 30.04.2019 
Im Auftrag
gez. Schubert 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Till Kretzschmar

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 30.04.19, 22.0743710.0162.7.21329602

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 220, Laurenzplatz 1–3,50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Till Kretzschmar HS: Agrippastr. 1, 50676 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 30.04.2019 
Im Auftrag
gez. Lux 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung W.M.A. GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung,29.04.2019, 22.0929584.0033.5.21329602

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 220, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
W.M.A. GmbH -HS: In der Auen 55, 51427 Bergisch Gladbach 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 29.04.2019 
Im Auftrag
gez. Lux 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Nowacki, Mariusz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Gewerbesteuer 2016 und Bescheid über 
Zinsen zur Gewerbesteuer 2016 vom 06.05.2019, 212/11 – 
206.403.478.608.

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 231, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herrn Mariusz Nowacki, Piccoloministr. 462, 51067 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 30.04.2019
Im Auftrag
gez. Rademacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Firma Polat Dienstleistungen GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Gewerbesteuer- und Zinsen 2017 vom 
02.05.2019
212/12- 206.166.517.808 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 228, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Fa. Polat Dienstleistungen GmbH, Schwesterstr. 64, 42285 
Wuppertal
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Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 03.05.2019
Im Auftrag  
gez. Blomenkamp

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung – Firma Qiantang River GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Gewerbesteuer-und Zinsen 2016 vom 
02.05.2019, 212/12- 206.167.540.304 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 228, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Fa. Qiantang River GmbH, Per Adresse: Herrn Ralf Semja-
novskis, Charlottenstr. 49, 40210 Düsseldorf

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 03.05.2019
Im Auftrag  
gez. Blomenkamp

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herrn Ondrej Spacek

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Vergnügungssteuerbescheid vom 08.05.2019 – Filmveranstal-
tungen, Kassenzeichen: 694.901.720.771

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Aufwand-
steuern, Athener Ring 4, 50765 Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ondrej Spacek, Unbekannt, 99999 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 30.04.2019
Im Auftrag 
gez. Aul

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Heather Eileen Carl

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung – Beabsichtigte Versagung der Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis gem. § 17 AufenthG, 02.05.2019, 331-301, 
331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56–66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Frau Heather Eileen Carl, Eisheiligenstr. 27, 50825 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.05.2019
Im Auftrag
gez. Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Paulina Maria Carrizo

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 17 Abs. 1 AufenthG, 02.05.2019, 331-
301, 331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56–66, 51105 Köln
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Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Paulina Maria Carrizo, Leyboldstr. 52, 50968 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.05.2019
Im Auftrag
gez. Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Thi Yen Nguyen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 38a AufenthG, 02.05.2019, 331-301, 
331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56–66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Thi Yen Nguyen, Thessaloniki-Allee 7, 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.05.2019
Im Auftrag
gez. Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Daniel Eugene Perretta

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 21 Abs. 5 AufenthG, 02.05.2019, 331-
301, 331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56–66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Daniel Eugene Perretta, Gerstenkamp 15, 51061 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.05.2019
Im Auftrag
gez. Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW –LZG NRW 
Benachrichtigung für Herrn Boris  RAMICHVILI,  
geb. 12.06.1966

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung zur Befristungsentscheidung vom 30.04.2019, 
333/1-Ramichvili

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56 – 66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 30.04.2019
Im Auftrag  
gez. Mager

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Gerken, Sascha*07.11.1987

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 02.05.2019, 501/112-05.054261
Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 211, Be-
zirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
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Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.05.2019
Im Auftrag
gez. Efron

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Bozdag, Hüseyin, geb. 03.03.1974

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom 30.04.2019 – Inverzugsetzung,  
Aktenzeichen: 1 520 1 03 03 3802 4

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschuss, Kalker Hauptstr. 247–273, 51103 
Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 30.04.2019
Im Auftrag  
gez. Mohr

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Andre Leibrich

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 30.04.2019 – Mitteilung über die Beantra-
gung von Unterhaltsvorschussleistungen;  
Aktenzeichen: 502/94 – 1 520 1 21 21 4669/4670

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 247–273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Leibrich, Andre, Sinnersdorfer Str. 77, 50769 Köln 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 30.04.2019
Im Auftrag 
gez. Bungarz

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Arndt

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, Zustelldatum: 16.04.2019, UVG-AZ: 520-28-511/512

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 150, Kalker Haupt-
str. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Paciencia Mbiyavanga, Fußfallstr. 62, 51109 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 30.04.2019
Im Auftrag
gez. Haupt
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G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

13.05.2019
(Montag)

•	 Bauausschuss
•	 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft

Historisches Rathaus, Konrad-Adenauer 
Saal, Raum-Nr. 1.18
15.00 Uhr

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen/Vergabe/Internationales
Rathaus Spanischer Bau, Theo-Burauen-
Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

14.05.2019
(Dienstag)

Jugendhilfeausschuss
Rathaus Spanischer Bau, Ratssaal
14.00 Uhr

Liegenschaftsausschuss
Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer Saal, Raum-Nr. 1.18
17.00 Uhr

Stadtgespräch mit der Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker
Museum für Angewandte Kunst Köln 
MAKK, 
An der Rechtschule, 50667 Köln
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr

16.05.2019
(Donnerstag)

Stadtentwicklungsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal, Raum-Nr. B 121
15.00 Uhr

Bezirksvertretung Porz
Bezirksrathaus Porz, Rathaussaal,  
Friedrich-Ebert-Ufer 64–70, 51143 Köln
17.00 Uhr

13.05.2019
(Montag)

Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksrathaus Rodenkirchen, Raum 119, 
1. Etage, Hauptstraße 85, 50996 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Ehrenfeld
Bezirksrathaus Ehrenfeld, Raum 116, Ven-
loer Straße 419-421, 50825 Köln
17.00 Uhr

Ausschuss für Anregungen und Beschwer-
den
Rathaus Spanischer Bau,  
Theodor-Heuss-Saal, Raum-Nr. A 119
17.00 Uhr

Gesundheitsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal, Raum-Nr. B 121
17.00 Uhr

16.05.2019
(Donnerstag)

Bezirksvertretung Nippes
Bezirksrathaus Nippes, Sitzungssaal, 
Neusser Str. 450, 50733 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Chorweiler
Bezirksrathaus Chorweiler,  
Großer Saal des Bürgerzentrums, Pariser 
Platz 1, 50765 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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